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MS 2I. 1879.

« giIittwoctj, den 21. Mai.="s«"-"«=":"T"Zi"i-JIjssL»?TT:;�2«zf3«sEkqu-iiuacbnugeu.D   M
.-II! Ists- Name?-lau, den 18. Mai 1879.

Von dem Königlicheu Reg.-Präsidium in Breslau bin ich durch Verfügung vom 1. d. M.
veranlaßt worden, nach dem deutfchen GerichtsverfassungskGesetze vom 27. Januar 1877 (Reichsge-
setzblatt pro 1877 No. 4) die Aufstellung der Urlisten fürdie Auswahl der Schösfen bei den Amts-
gerichten, welche zugleich für die Auswahl der Geschworenen dienen, von den Vorstel)ern der ein-
zelnen Gemeinden resp. Gutsbezirke bewirken zu lassen. Für die Aufstellung dieser Urlisten sind
die §§ 31 bis inc"l. 38 des genannten Gesetzes maßgebend, welche nachstehend publicirt werden:

§ 3l. Das Amt eines Schöfsen ist ein Ehrenamt. Dasselbe kann nur von einem
Deutschen versehen werden.

§ 32. Unfähig zu dem Amte eines Schöffen sind:
1) Personen, welche die Befähigung in Folge strasgerichtlicher Verurtheilung verloren haben;
2) Personen, gegen welche das Hauptverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens er-

öffnet ist, das die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder der Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Aemter zur. Folge haben kann;

3) Personen, welche in Folge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen
beschränkt sind.

§ 33. Zu dem Amte eines Schöfsen sollen nicht berufen werden:
I) Personen, welche zur Zeit der Aufstellnng der Urliste das dreißigste Lebensjahr noch nicht

vollendet haben;
2) Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste den Wohnsitz in der Gemeinde noch

nicht zwei volle Jahre haben;
Z) Personen, welche für sich oder ihre Familie Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln

empfangen, oder in den drei letzten Jahren, von Aufstellung der Urliste zurückgerechnet,
empfangen haben;4) 8sJ3ersonen, welche wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen zu dem Amte nicht geeignet
ind;

5) Dienstboten.
§ 34. Zu dem Amte eines Schöfsen sollen ferner nicht berufen werden:

1) Minister;
2) Mitglieder der Senate der freien Hansestädte; ·
3) Reichsbeamte, welche jederzeit einstweilig in den Ruhestand versetzt werden können;
4) Staatsbeamte, welche auf Grund der Landesgesetze jederzeit einstweilig in den Ruhestand

versetzt werden können«
5) richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwaltschaft,
6) gerichtliche und polizeiliche Vollstreckungsbeamte«
7)
8)

Religionsdiener; ,
Volksschullehrer; -

9) dem activen Heere oder der activen Marine angehörende Militärpersonen.
Die Land(-sgefetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere Verwaltungsbe-

amte bezeichnen, welche zu dem Amte eines Schössen nicht berufen werden sollen.
§ 35. Die Berufung zum Amte eines Scböffen dürfen ablehnen:

1) Mitglieder einer deutfchen gesetzgebendeu Versammlung;
2) Personen, welche im letzten Geschäftsjahre die Verpflichtung eines Geschworenen, oder an

wenigstens fünf Sitzungstagen die Verpflichtung eines Schöffen ersüllt haben;
Ae «« e«Z) 1;.t ,

-J-) Apo1heker, welche keine Gehülfen haben;
5) Personen, welche das f1infundsecl)zigste Lebensjahr zur Zeit der Aufstellnng der Urliste vol-

lendet haben oder dasselbe bis zum Ablaufe des Geschäftsjahres vollenden würden;
6) Personen, welche glaubhaft machen, daß sie den mit der Ausübung des Amts verbundenen

Aufwand zu tragen nicht vermögen.
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· § 36. Der Vorsteher einer jeden Gemeinde oder eines landesgesetzlich der Gemeinde
gleichstehenden Verbandes hat alljährlich ein Verzeichniß der in der Gemeinde wohnhaften Per-
sonen, welche zu dem Schöffenamt berufen werden können, anfzustellen. (Urliste.)

»Die Urliste ist in der Gemeinde eine Woche lang zu Jedermanns Einsicht auszulegen.
Der Zeitpunkt der Auslegung ist vorher öffentlich bekannt zu machen.

· § 3»7. Gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Urliste kann innerhalb der ein-
wöchigen Frist schriftlich oder zu Protokoll Einsprache erhoben werden.

§ 38. Der Gemeindevorsteher sendet die Urliste nebst den erhobenen Einsprachen
und den ihm erforderlich erscheinenden Bemerkungen an den Amtsrichter des Bezirks.

· Wird nach Absendung der Urliste die Berichtigung derselben erforderlich, so hat der
Geme1ndevorsteher hiervon dem Amtsrichter Anzeige zu machen.

» Personen, welche zum Schösfen-Amte unfähig (ckr. §§ 31 und 32) oder dazu nicht berufen
sind, ((-it. §§ 33 und 34) sind in die Urlisten nicht aufzunehmen.

Die Urlisten sind nach folgendem Schema aufznstellen:
Auf der ersten Seite des Bogens muß stehen:

Urliste
der in der Gemeinde . . . . . . . . . . . . . wohnhaften Personen,

welche zu dem Amte eines Schöffen oder Geschworenen
berufen werden können.

Ar;fllden ;nittleren Seiten kommt nachfolgendes Schema, welches bei der AufstelIung der Urliste aus-
zu ü en it.

« V p k - Lebens- »
L d. » .L . und « B e r u f. Wohnort. «:»l«s3V Bemerkungen.

Zuname. » » Jahren»
1. j» S. « Z. 4. I, Z. ; a.

I

, I
)
k ! J

Sobald die Liste aufgestellt ist, muß dieselbe eine Woche lang d. h. netto 7 Tage im Amts-
locale des Gemeinde- refp. Gutsvorstehers ansliegen, nachdem vorher die Zeit und der Ort der Ans-
legung in ortsüblicher Weise bekannt gemacht worden sind.

Unter ,,einer Woche lang« ist zu verstehen, daß, wenn z. B. die Urliste am Sonnabend
Abend ausgelegt worden ist, sie erst am zweitnächsten Sonntage früh zurückgezogen werden kann.

Innerhalb der einwöchentlichen Frist kann gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit derUrhlislte schriftlich oder zu Protokoll bei dem Vorsteher der Gemeinde refp. des Gutsbezirkes Einsprache
er o en werden.

Nach Ablauf dieser Frist sind die Urlisten mit nachstehender Bescheinigung zu versehen:
»daß die vorstehende Urliste« eine Woche lang, und zwar in der Zeit vom ten

bis ten einschließlich, in der Gemeinde (Gutsbezirke) . . . . . .
und zwar im . . . . . . . . . . . . . zu Jedermanns Einsicht ausgelegen hat, und daß
vorher der Zeitpunkt und der Ort der Auslegung in ortsüblicher Weise bekannt gemacht
worden ist, bescheinigt hiermit

den ten 1879.

Der Gemeinde- (Guts-).-Vorsteher.
(L. s.) Unterschr1ft. »

Die Spalte 6 kann erst nach der Auslegung ausgefüllt werden, sie ist für alle erforderlich
erscheinenden Bemerkungen, namentlich über eingegangene Einsprachen und über das Vorhandensein
von Ablehnungs ründen (ckr. den oben angeführten § 35) bestimmt.Nach erfolgter Bescheinigung der Urlisten haben dieselben und die zu ihnen etwa einge-
gangenen Einsprachen einstweilen bei den Gemeinde- oder Gutsvorstehern zu verbleiben.Ukc;ber die Einsendung dieser Listen re. an die zuständigen Amtsrichter wird weitere Verfü-
gung erge en.

Abschriften dieser Listen re. haben die Vorsteher dieser« Gemeinde- und Gutsbezirke zurück-
zUb8hEItOU- weil die späteren Berichtigungen dem Amtsrichter anzuzeigen sind.

Die A·ufstellung der Urlisten, die Auslegung derselben und die vorschriftsmäßige Bescheini-
gung muß spatestens bis zum I. Juli d. J. beendet sein.
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JlG us] Namslau, den 16. Mai 1879.
Im Aufträge der Königl. Regierung zu Breslau bringe ich nachstehend einen Auszug aus

der Amtsblatt-Verordnung vom 24. März 1820 zur ösfentlichen Kenntniß, nach welcher Gemeinde-
Bersammlungen nicht in Gasthäusern abgehalten werden sollen:

&c.
,,Zn diesem Ende verordnen wir hiermit, daß an Oertern, wo der Dorfsschulze oder einer der
Gerichtslente eine hinlänglich geräumige Wohnung hat, um die Gemeinde-Versammlungen da-
rin abzuhalten, oder wo ein solches hinreichendes Gelaß anderweit am Orte etwa beschafft wer-
den kann, die Gemeinde-Versammlungen von jetzt ab in der Wohnung des Scholzen, oder des
betreffenden Gerichtsn1annes, oder in dem sonst zu beschaffenden Gelaß abgehalten werden sol-
len. In den Oertern aber, wo auf diese Weise das erforderliche Local nicht ermittelt werden
kann, dagegen in solchen Schulhäuser vorhanden sind, mögen auch die Gemeinde-Versammlun-
gen künftig in geräumigen Schulstuben abgehalten werden.«

Die Gemeinde-Vorsteher weise ich an, die Wirthshäuser nicht mehr zu Gemeinde-Versamm-Muse? zu benutzen und ersuche die Herrn Amtsvorsteher, streng auf die Befolgung der Anordnung
zu a ten.

«« II« Namslau, den 16. Mai 1879.
Von dem Gerichts-Actuar P. Anders in Landeck iXSchl. ist ein Werk ,,Der Vormund«

(Ausführlicher und unentbehrlicher Rathgeber für Vormünder.) bearbeitet worden.
Der Preis des Werkes stellt sich auf 1,50 M. und kann ich den Vormündern im hiesigen

Kreise nur dringend die Anschassung desselben empfehlen.
Bestellungen werden bis zum 15. Juni er. im hiesigen Landraths-Amte entgegen genommen.

.-IT Ists Namslau, den 16. Mai 1879.
In dem Verlage von E. G. Hendeß in Cöslin ist soeben erschienen:

»Die Gefchäfts-Regulative für die Verwaltungs-Streit- und Beschlußbehörden aller In-
stanzen nebst ausführlichen Erläuterungen. Herausgegeben von C. Pareh«, Director des
Königl. Verw.-Gerichts zu Cöslin.

Dies Werkchen enthält 92 Seiten und kann zu dem Preise von 1 Mark 20 Pf. durch das
Kreis-Ausschuß-Bureau bezogen werden.

« US) Namslau, den 16. Mai 1879.
Der Stellenbesitzer Augnst Wasner in Böhmwitz ist zum Gemeinde-Vorsteher von Böhmwitz

gewählt und als solcher vereidigt worden.

I III] Namslau, den 20. Mai 1879.
Tekmine zur Schuqpocken-Jmpfung.

Es sind zu bestellen:
Für Sonnabend, den 24. Mai:

l. Sämmtliche Geimpften von Reichen und Grambschütz zur Revision in Reichen, Punkt IV, Uhr;
2. Sämmtliche Impslinge von Strehlitz zum Jmpfen, 2«J« Uhr;
Z. Sämmtliche Geimpften von Buchelsdorf, Haugendors, Michelsdorf und Belmsdorf zur Revision in Buchelsdorf, 5 Uhr;
4. Wallendorf hat Z und Noldau 3 ganz gesunde Finder zur Vorimpfung nach Strehlitz zu schicken (27« Uhr).

Zur Mtttwoch- de 28. Mai:n
l. Sämmtliche Impflinge von Bankwitz zum Impfen, «X,3 Uhr;
2. Sämmtliche Jmpflinge von Gühlchen und Groditz zum Impfen in Gühlchen, 7,4 Uhr;
Z. Sämmtliche Geimpsten von Hönigern zur Revision, 67« Uhr;4. Schwirz hat 4 ganz gesunde Kinder nac3ü(Z)üY;l::tnaz,t:::wVo;:31tip;tingPzt;ischicken (7,4 Uhr).
1. -Sämmtliche Impsli·nge von Noldau, Bachowitz, Er»dmannsdZrf und S·ophient«hal zur Impfung in Noldau, Punkt 2«j« Uhr;
2. Sämmtliche Impflmge von Wal1endorf und Dztedzih zum Impsen in Wallendorf, P-V, Uhr;
Z. Sämmtliche Geimpften von Strehlitz zur Revision, 5«,«« Uhr;
4. Steinersdorf hat Z ganz gesunde Kinder  Båtii»Ypfi;3g ;tach4Ng»dat; zu schicken (2««l« Uhr).

r i w en . un :

z�  Mag; ges. II«-ais.-«-«-» e.«;-.s«:.s«:s,s«.;«-;»s-«   P«-«« 2«- «-«. a n c zur e it , r;
Z. Sämmtliche Geimpften von Gühlchen und Groditz zur «Revision in Gühlchen, Z«-« Uhr;
4. Dammer hat 4 ganz gesunde Kinder zur Vorimpfung nach Schtvirz zu schicken, 2«j« Uhr. · » ·

Die betreffenden Guts- und Gemeinde-Vorstände fordere ich hiermit auf, Sorge zu tragen- dMMt VII Klub«
pünktlich vorgestellt und daß überhaupt die gesetzlichen Anordnungen beim Jmpfgeschäft streng bt�fOkgt Werden«

wiss p .,Hå«ä?.?F p"�k?«k7�7 Fch 3«fp7E?ik §§k2k�·i»s2-L« Z?-IF « �«?F;�5«-Zk;Z«ß«F.Z"dF"i«TchkTI12k?.T««ä?.s23T2k?�F,;29 «« ANY«r utciren m -eguai om . anuar , e e te og - T
S § 20. Die Gemeindevorsteherk (Gutsvorsteher und Polizeiverwalter) haben Te Eltertl; derhImpflingel gderderen tellvertreter zu dem von dem Bezir simpsarzte an e e ten Im fte mine wenigstens 8 age vor er ge örig vorzu a en.Zu diesem Zwecke haben sie sich aus den gnsgkfertigteik Listen, bevor dieselben an den Landrath abgegebenwkr7sen, ein Verzeichnis; der Namen der ckEltern der Impflinge oder deren Stellvertreter, an welche die Vorladung

er a en werden kam, anzulegen und zurii be alt .§ 21. Durch die rechtzeitige Bekan?itm:i?hung der öffentlichen Impftermine soll den Vorstehern aller übrigen
iz,fLL1·3ibchsecg j3ehrak1;·sthaltenT1»itc1hi; ?s?gvkctfchul(;n qgG»gnttnaf»ien, Rsealsåh1gen, höhfrel c!3ürgersck)ul·es;1·, SectSncihnc1lr-1k;:h::1irågtssec,httil:itkie uen, o ere o er uen un ei a rie un an a en, in ve en re ema : er nunwird) Gelegenheit gegeben werden- den sie betreffet:dInläZes?immungen des Impfgesetzeä vom  April 1874 � § 1 Ziff.
2, §§ Z, 7, 10, 13 und 15 - bezüglich der in ihrer Anstalt befindlichen Schiiler und Schiilerinnen nachzukommen.
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§ 32. Die Gemeinde- bezw. Gutsvorstehr· und Polizeiverwalter in den Städten sind bei Ordnungsftrafe
verpflichtet, den öffentlichen Jmpf- und Revisionstreminen persönlich beizuwohnen, in Behinderungsfällen aber für eine
geeignete Stellvertretung zu sorgen. »

§ 33. Ebenso haben sie zu diesen Terminen eine des Schreibens hinreichend kundige Person dem Bezirks-
Jmpfarzte zur Seite zu stellen und mit der Führung der Listen während des Termins zu beauftragen.

§ 34. Die Gemeinde- bezw. Gutsvorsteher und Polizeiverwalter in den Städten, oder deren Stellvertreter,
sind bei Ordnungsstrafe gehalten, diejenigen Eltern, Pflegeeltern und Bormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen
ohne gesetzlichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Gestellung (§ Z
des Jmpfgesetzes) entzogen geblieben find, am Schlusse des Termins sofort zu notiren und dem betr. Amtsvorsteher
ungesäumt zur Bestrafung (§ 14 des Jmpfgesetzes) anzuzeigen, auch daß solches geschehen in der Jmpfliste zu bescheinigen.

Der Konigliche Landrath. Seine Conteffa.

Breslau, den 16. Mai 1879.
Bekanntmachung.

Jn Schwirz wird am 1. Juni d. J. eine mit dem Kaiserlichen Poftamte vereinigte Tele-
graphen-Anstalt mit bgchränktem Tagesdieuste eröffnet werden.

er .Kaiferliche Ober·Postdirector. J. V.: Berg er.

Aligemeiner Anzeigcr.
Nothwendiger Verkauf.

Die dem Bauer Julius Gottfchalk imd feiner Ehefrau Henriette geb. Fuhrmann zu
Wind.-Marchwitz gehörigen Grundstücke: das Bauergut No. 4 Wind.-Marchwitz und das Acker-
ftück No. 86 daselbst sollen im Wege der nothwendigen Subhaflation

am S. Juli 1879, Vormittags 10 Uhr
vorddem unterzeichneten Subhastationsrichter in unserem Gerichtsgebäude, Zimmer No. 1, verkauft
wer en.

Zu dem Grundstück No. 4 Wind.-Marchwitz gehören 25 Hectar der Grundsteuer unterlie-gende Ländereien und ist dasselbe bei der Grundsteuer nach einein Reinertrage von 269 Mark 46 Pf.,
ei der Gebäudefteuer nach einem Nutzungswerthe von 60 Mark veranlagt.

Das Grundftück No. 86 Wind.-Marchwitz ist mit seiner ganzen Fläche von 5 Ar 33 Hectar
60 Quadratmeter bei der Grundsteuer nach einem Reinertrage von 43 Mark 89 Pf. veranlagt.

Der Auszug aus der SteuerrolIe, die neuefte beglaiibigte Abschrift des Grundbuchblattes,
die besonders geftellten Kaufbedingungen, etwaige Abschätzungen und andere das Grundstück be-
treffende Nachweisungen können in unserem Bureau Il. während der Amtsfiunden eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
tragung in das Grundbuch bedürfende, aber uicht eiugetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Präklufion spätestens im Verfteigeruugs-
termine anzumelden.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zufchlages wird am 9. Juli 1879, Vormittags
11 Uhr in unserem Gerichtsgebäude Zimmer No. 6 von dem unterzeichneten Subhaftationsrichter
verkündet werden. Königliches Kreisgericht.

Namslau, den 9. Mai 1879. Ist Subt)asiatious-Richter. Rhode.

Stuttgart.
Gläubiger-Aufruf.

In der Verlassenfchaftssache Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs Wilhelm, Eugen, August,
Georg von Württemberg, in welcher die Allodial-Erbschaft mit der Rechtswohlthat des Inventars an-
getreten worden ist, werden die unbekannten Gläubiger des Herrn Erblassers aufgefordert, ihre Ansprüche
an den Allodial-Nachlaß binnen 30 Tagen bei der unterzeichneten Gerichtsstelle anzumelden, widrigen-
falls auf ihre Befriedigung oder Sicherftellung von Amtswegen keine Rücksicht genommen werden würde
und ihnen nur das gesetzliche Absonderungsrecht vorbehalten bliebe.

So beschlosseu in der Civilkammer des
«Fkönigkiih gIürtteinbergifiheii 9liertriliunak- zu Htuttgart.

Den 2. Mai 1879. gez. Bek.
- O J ·- - F « « Für Gkri·1nt�utter Spreu Stroh Heu u. s. w. die beste
  s  leistun»gst"ähigs·t«e und so�lide-.«-te Maschine welche es giebt,

stünd11che Leistung 800 Pfd., schwungrad 4 Fuss

N· vor Diårch1m. sZ1nittkiäche 2f48 []emt. verste1lhar e«ut"h6 ver�h , « · sc je sue ängen ein a.chste Behandlung leis: testera« ahmung 8«es(«hUtZt Betrieb, hi11igsie1»�13-ksis. 1)ukch1ieichspaieåi-F2hk zus-
Äu b Heut;-;ste grösste um! beste. kch1]i3es;1ich geschützt. Agenten erwünscht. Für Händ-er i igs er Preis treu(-o jede stntion. er S« sitt«

M0ritZ Weil jun. 1v1a.sch.-Fabrik, Frankk1u«t a. M» i«IZI3åZ.1?TTå«T«-Si.åTi121«TisZ3.-åTZ
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9rgel«liau m der Wirthe zu Hei. Beter und Z-Dank.
An Geschenken sind weiterhin eingegangen von:Frau Major Tschirner 1 Nähkörbchen, 4 Tassen mit Malerei; Herr Pastor Schwarz 2 Leuchter;
rau Wittwe Haesler 1 Wafserflasche, 1 Zuckerkorb; Ungenannt 1 Portemonnaie mit Necesfa1re;

Ungenannt 1 Uhrhalter; Ungenannt 500 Stück Cigarren; Herr Lehrer Rateisky in Wallen-
dorf 2 Bilder; Herr Pfarrer Seidel in Türkwitz 6 Mark; Frau Cantor Flögel I Handtuch-
halter mit Stickerei; err Rathsherr Krichler 10 Mark; Frau Rathsherr Lange 1 BrotZucker, 1 gestieltes FuFkissen; Herr Lehrer Katfcher in Proschau 50 Exemplare seiner Schrift:»Das Abendmahl des Herrn«· Herr Juwelier Wagner 1 goldenes Kreuz; Frl. Seliger
Stickerei zum Schlüsselhaken; Ün enannt 6 Desferttellerchen; Herr Böttchermeiter Albinskiein Brüheimer; Frau Kaufmann ?�yränkel 1 Musikmappe und 1 Nadelkissen; Herr Rittmeister
von Spigel auf Dammer 20 Mark; verw. Frau Kaufmann Müller 1 Morgenhaube und
I Kravatte; Herr Oberförster Julius Blaschke 100 Mark; Herr Oekonom Wilhelm Blaschke
100 Mark; Ungenannt 6 Mark; Frau Pastor Schulz, Kaffee und Sahnenkanne; Frau Rechts-
anwalt Schneider 2 vollständige Kasse-Service.

Mit verbindlichstem Dank an die geehrten Gebet verbinden wir die Bitte um geneigte weitere
Zuwendungen.

Namslau, den 19. Mai 1879. Das Co·mi·tö. J. A.: Kotze, Bürgermeister

-il NOT! 0JV.
Sonnabend den 2!1.. Mai d. J»

Vormittags 9 Uhr sollen im Auctions-
locale des hiesigen Königlichen Kreis-Gericht6

1 Pianino, 1 Pelz, 1 halbgedeckter
Wagen, Kleider-, Glas- und Wäsch-
Schränke, Tische, Stiihle, Spiegel,
Kommoden, verschiedeneandereM�o"vel
und Hausgeräthe, I Tisch-, I Wand-
Uhr, Kleidungsstt"icke n. s. w.

sowie Montag den 26. Mai d. J»
Nachinittags 3 Uhr auf dem Bauer
Kroworsch�schen Grundstücke in Eckersdorf:

7 Kalben, 2 Fehlen, 2 Schweine,
1 Holzschlitten, I Paar englische Ge-
schirre, 1 Brückemvaage, 1 Wurf-
und eine Siedemaschine, 1 Wanduhr,
Bilder, Kleidungsstücke u. s. w.

gegen gleich baare Zahlung versteigert werden.
Namslau, den 17. Mai 1879.

Wer gcrichtlirl)e Iluctious-Cos·nmisIar.« Tänzer.

H Wichtig für Damen.
P· Von meinen rühmlichst bekannten Woll-

f weiß-Blättern, die nie Flecken in den Taillen
der Kleider entstehen lassen, hält für Namslau und
Umgegend allein auf Lager Fräulein

l(1a« FränZel, »
Putz- um! Yurzw:mren-YnnrIlung am.YIng.
Preis pro Paar 50 Pf. � 3 Paar I Mk. 40 Pf.
Wiederverkäufern Rabatt.

Frankfurt aXO. im Mai 1879.
, Robert v. St(-pII0IIl.

Alle Erwartungen .
übertreffen die zahlreichen aus dankerfüllten Herzen
stammenden Zuschriften glücklich Geheilter, wie solche
in dem Gratis-Auszuge aus Dr. Airy�s Naturheil-
methode zu lesen sind. Gratis und franco zu be-
ziehen durch Nichtcr�s Verlags-Anstalt, Leipzig.

L

Dem Niedergerichte hierselbst hat das Erbschafts-
Amt mit der Bitte um Verstattung eines Proclams
angezeigt:

Der zu Hachmühlen, Provinz Hannover, ge-
borene Tischler Johann Heinrich Diedtich Füerhake
sei am 12. April 1873 verstorben und dessen aus
Constadt, Reg.-Bez. Oppeln gebürtige Wittwe Rosina
Sophie geb. Odoy am 14. Novbr. 1878. Beider
Ehegatten Erben seien unbekannt.

Und ist dieses Proklam dahin erkannt:
Daß Alle, welche an diese Verlassenschaft

aus einem Erbrechte oder aus irgend einem
andern Rechtsgrunde Ansprüche erheben wollen,
diese, � und zwar auswärtige durch einen ge-
hörig legitimirten hiesigen Bevollmächtigten �-
bis zum 20. September 1879 � als ein-
zigen, peremtorisch anberaumteu Termin im
Nieder-Gerichte zu melden, und demnächst zu
rechtfertigen schuldig sein sollen, bei Strafe des
Ausschlusfes und ewigen Stillschweigens.

Hamburg, den 3. Mai 1879.
Zur Beglaubigung:

Oskar Goßler, Dr. Actuar.

Die erste Sendung
neuer engl.

Mat1es-.Hertnge
empfing und empfiehlt in schöner Qualität billigst

II. S-x,.H«-Ins.

Mutes-Heringe
empfiehlt
, E. W. Werner�s W»-re.

Brtßlmge
»von frischer Zusendung empfiehlt

H   E. II-re;--se«««.
500 Thaler sind zur ersten Hypothek gegen

genügende Sicherheit vom I. Juli ab zu vergeben.
Von wem, sagt die Exped. d. Bl.



��� 182 �

ANTON· g Ein leichter offener MagenSonntag, den 25. d. M. Naehmitta
von 3 Uhr ab werde ich im Hause der verw.
Frau IT. Chitin hierselbst diverse Wagen, ver-
schiedenes Schmiedehandwerkzeug, Möbel und Klei-
dun3Fstücke gegen gleich baare Bezahlung versteigern.

UmsI«U« G. Thusa-,
»-»· z Schmiedemeister.

Selter-Wasser
El Glas 5 Pf.

k131pfiehlI��»»W»,  .-est-psz!, ,Conditor. »

Gebrüder Gel)rig�s Zahnl)alsbånder.
« werden ier i ·

hkühek hGenä:iK«es
Zahnhalsbånder, welche den Kindern das Zähnen
erleichtern, «?krhnkrämpfe &c. verhüten, bestens em-
pfvhlen- � echt»iu haben «å« 1 Mark im Haupt-
Depot bei Gebruder- Gehrig, Hoflteferanten u.
Apotheker, Berlin, Besselstraße 16.

In Namslau ächt zu haben bei
IS. VII-Ists(-is.

-.-.
F ,

H- Die in dem illustriert« Bu(he:·) " O ·
Die Brust- und

.-- ---j---.1.�-  . - -.-.-..·, .. » »»
"-- --»s-isI-- - - - . · . · . · . -. -se

-;-quaiaaa uz(zx1vraqn an
Mk; U; -M; 09 uabab sc] allvq
Aus-xzuz quv61(png;� sen; ne»
hxh;Y:iaaa ask ,-

UV.«l

TH-(-(

Bis

l.ungeni(kankheiten-

«·ii1; og

F empf3hlene Methode zur erfZlgreichen Behandlung
; und, wo noch ir end mö l· , ll «-� l ou Leibs g ich zur sehne en Hei� uns get en hat sieh tausendfach bewährt
Z und kann die Leetilre dieses ausgeseichneten Wert-

 ehens allen Kranken nicht dringend genug empfoh-
len werden. Jeder w l B, e eher an .suften, ruft-

�  befchwerden te. leidet, follte sieh dies vorzügliche
J- Buch anschaffen und kein Manier denken, daß für Z-
å ihn keine .Eilfe mehr möglich fei. � Prospeet durch; » h. -üohenleilnet, Leipzig u. Hasel. »  ·
T« Profreet graste und franco.  «
.--« H· », I if-·.-»Er«-«« -·:.----Es .

· uaz:cvu-il
oh- Ia; «

inIll-

ponI. deutsch-Mithil-
hat 50 Centner

schönen -Leinfamen
zu verkaufen. z

Diingergruben
und Cloaken

läßt bei rechtzeitiger Anmeldung unentgeltlich
VäUUIcU l«.

Wiche1mstkaße.

bestsi-
EsIIIQtt·-1 ASCII

nnd iilieumaiismen
disk Akt, Ils-

Bkust-, l-ls«1s- und Znhnsehmer�
Hnnd- und F�ussgjcht, Glieder�
K. L d L ei r-wehwissen, iie on- un on O -

· a I- n- -.i«« P«""" Eis i-il-«-I«-is«Z if-«i « «« « (II. e300.)
II�ills. II�lIeI(-, Apotheker.

mit Federn ist billig zu verkaufen. Das Nähere
bei Herrn Kaufmann Schneider.

denen die gute Erziehung
ihrer Kinder am Herzen

, liegt, ferner Kindergärtne-
rinnen,Br2ieherinnen und I(indergarten-
kreunde sollten sicl1 umgebend Prospect
kommen lassen über (ie0rgens� Mutter-
und I(indergartenhueh, welcher gratis
und franc0 versandt wird vom

Central-Verlag von Unter-
riehts- nnd Beschäftigungs-

Material
(l)t-. Richter) in Leipzig.

« Das Central-

« Annoncen-Bureau
der

dentskhen Zeitungen,
Berlin, Nr. 45, Mohrenstraße Nr. 45,

befördert Annoncen zu den Original-Preisen
an sämmtliche in- und ausländische Zeitungen
&c. unter Garantie der gewissenhaftesten Be-
rechnung und strengster Unparteilichkeit bei
Auswahl der Blätter. H Das soeben
fertiggeftellte Zeitnngsverzeichniß nebst Jn-
fertions -Tarif wird den geel)rten Jnserenten
statt-) verabfolgt.

Der General-2lgent
für Schlefien:

. Julius Berg(-r,
Breslau, Carlsstraße 1.

Man annoneirt
am zweckcntfprechendsten, weil man sich bei
Auswahl der Blätter der für den angezeigten Zweck
wirksamsten und des vortheilhaftesten Arrangements
je der Anzeige versichert halten darf, am bequem-
sien, weil man der Correspondenz mit den ein-
zelnen Zeitungen überhoben ist, auch nur eines
Manuskripts bedarf, und am billigsten, weil
man Porto, Postvorschuß-, Nachweis- und alle
anderen Gebühren und Spefen erspart, wenn
man eine Anzeige, statt sie den Zeitun-
gen direct zu bel)ändigen, der Annoncen-
(-xpedition von » ·
Ilaasenstem F; V0gler 1n Bren-lau
zur Vermittelung übergiebt, welche nur die Ori-
ginal-Zeilenpreise jeder Zeitung berechnet, auch
für Offerten-Annahme &c. keinerlei Gebül)ren
in Ansatz« bringt.
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l
-Johann Hoff sehe lirustmalzbondons.

Eine nach ärztlicher Vorschrift bereitete Vereinigung
von Zucker, Malzextrakt und Kräutersäften, welche bei Hals-
und Brustafsection wohlthuend wirken, bereitet von Johann
Hoff, k. k. Hoflief., Berlin, Neue Wil(gelmstraße I.

Diese Brustmalzbonbons sind in artons a 80 Pf. und
a 40 Pf. zu haben.

Verkaufsstelle bei
H. Skolast- In 1IatnislaIs.

-»? .��� ..·- ,�·-.-·..-

illust-irte

Frauen-Zeitung.
-  « Ausgabe der ,,1fl0(I(-an-est«
  mit l.InteI·haltnngablatt.
L  (iesaInnIt-Auflage

.»,·» J.««-. Ei« S.-.

« . der deutschen Ausgaben 275,000.

-«. .lä7u«!i«eli .24 elegimte «(-fis.
. .-«-·-&#39; ·-«-««

Vierteljahrlieh M. 2,50.
J ahrlteh: 24 Nummern mit Moden und Handarbeiten,

gegen 2000 Abbildungen enthaltend.
l2 Beilagen mit etwa 200 s(:hnittmustern für alle Ge-

genstände der �l.�oilette und etwa 400 Mnster-Zeieh-
nungen für Weiesstiekerei, soutaehe etc.

12 Grosse eo1orirte Modenknpier.
24 reich i1lnstrirte lJnterhaltungs�Nummern.
24 IJmseh1ä.ge mit je einem grosen Port:-a1t etc.

G!-0sse Ausgabe. viakie1jeihk1ieh 1n.4,25.
Iahrlieh, ausser 0bigem: noch 24, im Ganzen

also 36 eolorirte M0denkupfer, und 24 Blätter mit
historisehen und Volks-Trachten.

Die 1l!lodenwelt.
J Ehr lieh: 24 Nummern mit Moden und Handarbeit-en,

sowie 12 sehnittmuster -Bei1agen (wie bei der
Frauen-Zeitung),

kostet vierteljährlich nur M. 1,25.

F Abonnements werden jederzeit angenommen von
er Buchhandlung 0. 0pitz in Namslan. -I

Mein xiitekier für liünflkiihe Zähne,
-·3k9komliirungen 2c. befindet sich jetzt B:-es1aa,
"kasehenstrasse 15, an der Liebigshöhe.

sen-mann ·l·hiel.
,« &#39; E) von l«. II. Pl(-Isol-

-b Co. in Breslau, Honig-
l(kanter-lltalz-Extral(t n. -caran1ellen-«·).

V) Zu haben in Honigtau bei Herrn 0tt0
Ii�aItiII.
Gutachten des Herrn s)k. tu(-II. 17llclsaeIlS.
Ihren «gon·ig-Kräuter-Malz-Extrakt habe ich

speciell na seiner Zusammensetzung und Wirkungsart
gevruft und empfehle selbi en sowohl gegen catarrh-
Olkfche Affectio»ne»n der 3lthmun s»-Organe, alsauch gegen chromsch entzundlicheZusiande der»Lungen
und des»Kehlkopfes, gegen anhaltenden qualenden
Hustenreiz us) beginne.i;de1F;ib-rcul.o.se.r. use . c me S

pract. Arzt, Wundarzt und Geburt«shelfer.
»Außer za lreichen Anerkennungen besitzen wir auch

ein Danks re�benII St» Hoheit il(-S II(-t-203s Ernst It- von
(J0I)ut-S (-?-0tlm

Hierdurch die ergebene Anzeige, daß vom 27. d.
Mts. ab in der Gebauer�schen Mühle in
Städte! Hierse gemahlen wird, und können
Anftraggeber bei Einsendung von 50 bis 100 Scheffel
sofort befriedigt werden.

O. stock, MiihIenwekkfiih:ek.
Der bei mir am 12. d. zugelaufene schwarze

Kettenhtmd kann gegen Erstattung der Jnsertions-
gebühren und Futterkosten abgeholt werden.
K IV-9Z88 in Ellguth.

Es wird ein AgeIIt zurgeineinschaftlichen
Vermittelung gesucht. Näh: in der Redaktion. �

Gegen gute Sicherheit sind Gelder in beliebiger
Flöhe auf Hypothek bei 5 und 60X» Zinsen, ohne

bzug, wie dies stets geschieht, zu vergeben durch
-I. spIIl(-s· S Commiss.-But. »

III (7ElV1c" UllI
JIlI�I�I7.EID«4 - es«-««-).

Unsel--"«e«oa»seli»le.

-1Jj- -H-J-H
H Der glaubt 1

an Brust oder Lunge zu leiden, der versehe sich
ehestens mit dem neu erschienenen Schriftchen »Die
Brust und Lungenkranlheiten« kurzgefaßte Anleitung
zur Behandlung und Heilung dieser Krankheiten.
Darin abgedruckte Anerkennungsschreiben verbürgen
den Erfolg wenn überhaupt Heilung noch möglich
ist. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen gegen
60 Pf. in Briefmarken.

Den Lesern dieses Blattes wird vielfach die
Annonce aufgefalIen sein, welche ein Buch Dr.
Airy�s Naturheilmethode zum Gegenstande hat.
Was ist das aber für ein Buch und wieso gelangte
dasselbe zu der großen Popularität? Wir sind in
der Lage, diese Fragen zu beantworten. Obiges
Werk nimmt unter den populär-medizinischen Büchern
einen hervorragenden Rang ein. Es enthält die
Beschreibungen der zumeist vorkommenden Krank-
heiten und zeigt dem Leser die Wege, wie diese
Uebel zu bekämpfen sind. Die Besprechungen, durch
zahlreiche Jllustrationen erläutert, sind so verständlich
geschrieben, daß auch der Laie, der sich bisher mit
Medizin gar nicht beschäftigte, daraus Belehrung
schöpfen kann und wird Niemand das Buch ohne
großen Nutzen lesen. Jnteressant sind die beige-
druckten Krankenberichte und Dankschreiben, woraus
hervorgeht, daß dieses Buch wirklich praktischen
Werth besitzt!

Dadurch erklärt sich auch seine enorme Verbrei-
tung und große Popularität; Dr. Airy�s Natur-
heilmethode ist nämlich bereits in 110. Auflage er-
schienen, ein Erfolg, wie ihn die meist gelesenen
Bücher nicht zu verzeichnen haben.
· Obwohl das Buch»circa 550 Seiten enthält,
in typographis·cher Beziehung sehr sauber ausge-
stattet und mit guten Jllustrationen versehen ist,
haben die Herausgeber den Preis so billig gestellt,
daß auch dem Geringsten die Anschasfung des in-
teressanten und nü»tzliche·n Buches möglich ist. Richter�s
Verlags-Anstalt·in Leipzig versendet dasselbe gegen
I Mk. 20 Pf. in Briefmarken, franco.
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Um den mehrfach «an uns ergangenen Wünschen nachzukommen, haben wir außer den in anderen
Städten Deutschlands bereits eingerichteten über E00 Wein-N»iederlagen auch Herrn

E. V3agner, S-chtIt3cIIIrrctf;c,
für Namslan und Umgegend eine Niederlage unserer Bordeauz,;-, Rhein- Und Muse!-Weine,
sowie unserer vor üglichen Uttgar-Weine übergeben.Bei dem sehr großartigen Absatz, welchen wir seit Jahren in unserem Geschäft erzielen, sind
wir durch entsprechend große Einkäufe bei den Wein»besitzern stets im Stande auch jeder Eoncurrenz,
welche directe Anerbietungen macht, zu begegnen.

Da es mehrfach vorgekommen ist, daß den geehrten Wein-Eonsumenten Weine zum Kauf
angeboten sind, mit dem Bemerken, dieselben seien aus unseren Kellereien, welches sich alsdann als unwahr
erwiesen hat, so bitten wir dringend, auf den Stempel der Etiqnettes und Korke zu achten; nur
dann ist es möglich, eine oft vorgekommene Benachtheiligung zu vermeiden.

Bei Entnahme von 25 Flaschen an wird ein entsprechender Nabatt gewährt.
Hochachtungsvoll

IIsI«!IsI- �I�l1. Bal(lenius Söhne,
Wein-Großl)ändler, Oranienburgerstraße 28, N.

Auf Vorstehendes Bezug nehmend erlaube ich mir, die mir von Herren Th. Baldenius Söhne,
Berlin, übertragene Niederlage von Bordcaux-, Rhein- und Mofel-Weitten, den hochgeehrten
Herrschaften bestens zu empfehlen.

Namslau, den 19. Mai 1879. Hochachtungsvoll und ergebenst

- , zE.   Wagner.
K« Ich habe mich in Namslau

I« niedergelassen und wohne bei Hm.
I&#39; Goldmann (Bahnhofstr. 8.)

E Banner« I
, Thierarzt.

Wollpackpapier
empfiehlt

B. W. We1«ne1«�s Wwe.

E Einen Knaben
nimmt als Lehrling an J. Kint-Her,

, Mas-chinenfabrikant. -
Ein ordentlichen Knabe
kann bald in die Lehre treten bei

» ,-I. z6I-zi«Iz3c-I·-, Maler und Lackirer.
7Vermiethung.] Eine Wohnung, 3 Zimme;

und Entree ist zu vermiethen und bald zu
beziehen bei J. Schmiereck.T;-VI

Eifenbahnschinen
zu Bauzwecken empfiehlt billigst ·

Bogen se1kt�ert�s (!Etsknt)andlnng
gegenüber der Wache.

AK0eQIAIIMsÆdIIIQsÆNMI
Augen e clen

V

In dem Buche über ist-. II�IsItc-PS
-sag«-IIls(9iIsII(-tls0(Ie. welches schon seit
1822 in vielen Auflagen erschienen ist, sindet
fast jeder Augenkranke etwas Passendes. Die
darin enthaltenen Atteste sind genau nach den
Originalen abgedruckt und bieten sichere Ga-
rantie der Aechtheit.· Dasselbe wird auf· franco
Bestellung und Beischluß der Frankirungs-
marke (5 Pf.) gratis versandt durch Tran-
g0tt 1·J1u·l1a1·(1t in Großbreitenbach in
Thüringen und vielen anderen Buchhandlungen,
sowie durch Herrn III-alt! Menge! in
Namslau.

II

YWOsQDOOOOQQQMEMO OEOÆD«QOO
ua.uss no« 6unse.s4a8 ais-)sszuxkl3 asp

K

dIdIO7«skIsQQOÆQQQO5U QQQMMkQAMUKDÆMs
Diesem Buche verdanken schon viele Tausend

e)Iue.s)suasnv
dEWLMQsOs-.QgiDkD;eQIDkO«s5IQ

A
ILØ.EL.D.LH.H

» Eine riistige Finderfran o»Per ein
akteres erfaljreue5 «F:indermadc6en
sucht

Frau -!)rirei8rieliter EINIGE

(-« - -� -
[Vermiethung.] Eine Wohnung, 3 Zimmer,

Küche, Entree in I. Etage zu vermiethen, auch
Stallung für 3 Pferde bei

Otto Faltin,
Wilhelms-Straße 5. ,

[Vermiethung.] Eine Wohnung, 2 Stuben,
Küche und Beigelaß, sowie zwei kleinere Wohnungen
sind per 2. Juli er. im ,,Deutschen Kaiser« zu be-
ziehen. Näheres bei

W » E. Hoffmann, Brauercibesitzer.
I J»0«qoI7-

Die diesjährige General-Versammlung
findet 2dIittwoelj den 21. d. ZU» Ybend5 8 Ahi-
in Grimm�s Hotel statt.

V o r l a g e n :
1. Rechnungslegung durch den Kassirer.
2. Etwaige Anträge, die aber vor Beginn der

Versammlung schriftlich bei dem unterzeich-
neten Vorstande angemeldet sein müssen.

3. Wahl des Vorstandes.
Diejenigen Mitglieder, welche noch mit der

Zahlung der Beiträge im Rückstande sind, werden
ersucht, dieselben bis zur General-Versammlung
an die Kasse gelangen zu lassen.
«-: Der i).orjimni des »Tel«.»-(1Ii.-itJ".z

Nedaction, Druck und Verlag von O. Opih in Nam-Blau.




